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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Die Absicht, keine modernen Söldner zulassen zu wollen, teilte der Ständerat - er liess
besagte Motion aber dennoch fallen und korrigierte damit den Entscheid des
Nationalrates. Bereits die SiK war mehrheitlich der Ansicht, dass die geltende
Rechtsetzung die anvisierten Fälle bereits abdecke und daher keine Anpassungen
vonnöten seien. Ferner merkte Kommissionssprecher Jositsch (sp, ZH) auch an, dass
zum Vollzug solcher Strafen eine Person überhaupt vorgängig ausfindig gemacht und
auch tatsächlich inhaftiert werden muss, bevor sich die Frage nach einem möglichen
Strafmass stellte. Peter Hegglin (cvp, ZG) vertrat eine andere Sichtweise auf das
Vorhaben und argumentierte mit einer Signalwirkung, die unbedingt gesendet werden
soll. So seien intolerante Kreise und terroristische Organisationen nicht zu dulden und
entsprechend sollte die Unterstützung solcher auch unter Strafe gestellt werden. Mit 12
zu 27 Stimmen unterlag die Motion im Ständerat. 1

MOTION
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Militäreinsätze

Die Genehmigung der Einsätze der Armee zur Unterstützung ziviler Behörden waren im
Ständerat Formsache. Kommissionssprecher Jositsch (sp, ZH) sprach im Plenum sowohl
zu den rechtlichen Grundlagen für solche subsidiären Armeeeinsätze als auch zu den
Ursachen für die zeitlichen Verzögerungen seitens der Antragssteller – der Stadt Zürich
und dem Kanton Bern –, die bereits in der Schwesterkommission des Nationalrates zu
reden gegeben hatten. Die Stadt Zürich und der Kanton Bern hatten die
Landesregierung um eine Verlängerung des Einsatzes gebeten, weil sie nicht in der Lage
waren, die Sicherheitsaufgaben per 1. Januar 2019 zu übernehmen. Man müsse hier
keine Schuldfrage stellen, meinte Ständerat Jositsch, «obwohl die zeitliche
Verzögerung ohne Zweifel nicht besonders schön ist», es gelte die Aufgabe
wahrzunehmen und den beiden Verantwortlichen unter die Arme zu greifen. Auch der
Verteidigungsminister äusserte sich kurz im Ständerat, um zu bekräftigen, dass es sich
um einen befristeten Einsatz für das Jahr 2019 handle und dass der Bundesrat nicht
gewillt sei, diese Unterstützung für weitere Jahre zu gewähren. Den
Zustimmungsanträgen von Kommission und Regierung folgte der Ständerat mit 38
Stimmen einstimmig bei einer Enthaltung. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Militärorganisation

Anfang Juni wurde im Ständerat eine Motion Jositsch (sp, ZH) mit dem Titel
Drogensuchtests in der Armee angenommen und dem Nationalrat überwiesen. Der
Motionär wollte damit durchsetzen, dass auch präventive Drogensuchtests
durchgeführt werden und diese nicht mehr nur in Verdachtsfällen angeordnet werden
können. Drogenkonsum sei in der Armee ebenso ein Thema, wie in der Gesellschaft und
wenn Armeeangehörige im Dienst ständen, seien sie Teil der Staatsgewalt, bedienten
Waffen und lenkten Fahrzeuge. Bei Drogenmissbrauch könnten Dritte gefährdet
werden, weswegen Präventionsmassnahmen nötig seien, so die Einschätzung des
Zürcher Standesvertreters. Der dadurch entstehende Eingriff in die persönliche
Freiheit eines Armeeangehörigen bedarf einer gesetzlichen Grundlage, weswegen der
Weg über eine Motion gewählt worden war. 
Der Bundesrat begrüsste den Vorstoss und beantragte ihn zur Annahme, weswegen im
Ratsplenum keine Debatte nötig wurde. Zudem gab Verteidigungsminister Parmelin in
seiner Stellungnahme im Rat nochmals seiner Offenheit gegenüber dem Vorstoss
Ausdruck, so dass das Geschäft diskussionslos angenommen wurde. 3

MOTION
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die vom Nationalrat überwiesene Motion für ein grösseres Volumen des
Rüstungsprogramms 2017 angesichts der ausgefallenen BODLUV-Beschaffung fand im
Ständerat keinen Anklang. Bereits seine SiK stellte sich (einstimmig) dagegen. Man wolle
dem Bundesrat und dem VBS nicht die Flexibilität und Handlungsfreiheit nehmen. Es
könne nicht erwartet werden, dass bis zur Publikation des neuen RP neue
Beschaffungsprojekte reif sein würden. Damit folgte die Kommission weitgehend der
bundesrätlichen Meinung. Stattdessen verwies sie zuversichtlich auf den

MOTION
DATUM: 21.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Bundesbeschluss vom vergangenen März zum Zahlungsrahmen der Armee und auf das
Bekenntnis des Parlaments, dass der Armee über 4 Jahre hinweg gesamthaft CHF 20
Mrd. zur Verfügung stehen werden.
Dem war im Plenum kaum etwas anzufügen. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR)
führte den genannten Bundesbeschluss auch als Hauptargument ins Feld. Das VBS dürfe
eben im Rahmen der Budgetierung Umschichtungen vornehmen. Daniel Jositsch (sp,
ZH) fügte an, dass die Motion nicht aus rein formellen Gründen abgelehnt werden solle,
sondern dass man inhaltlich auch Stellung nehmen und signalisieren müsse, dass man
„den Bundesrat nicht zwingen wolle, innert kürzester Zeit Beschaffungsprojekte
präsentieren zu müssen”. Dem folgte der Ständerat, die Motion wurde fallen gelassen. 4

Die im Juni im Ständerat angenommene Motion Jositsch (sp, ZH) zu präventiven
Drogensuchtests in der Armee fand im Nationalrat keine Mehrheit. Bereits in der SiK-
NR wurde das Geschäft einstimmig abgelehnt, so dass kein anderes Verdikt des
Ratsplenums zu erwarten war. Hauptsächliches Argument gegen die Motion war, dass
die Armee bereits über genügende gesetzliche Grundlagen verfügt, um bei Anzeichen
von Drogenmissbrauch im Dienst Untersuchungen anzuordnen. Vermehrte
Drogensuchtests ohne konkreten Tatverdacht würden hingegen dazu führen, dass das
Vertrauensverhältnis zwischen den Armeeangehörigen und ihren Vorgesetzten gestört
werden könnte. Ebenso wurden Bedenken bezüglich der zu erwartenden Kosten
geäussert.
In der Ratsdebatte hielt man sich nicht lange mit dieser Vorlage auf. Nach der klaren
Ansage aus der Kommission schien dies auch nicht nötig zu sein. Verteidigungsminister
Parmelin vertrat zwar auch in der Volkskammer nochmals den bundesrätlichen Antrag
auf Annahme der Motion mit der Versicherung, dass die Regierung eine vorsichtige und
verhältnismässige Umsetzung dieses Anliegens anstreben werde. Das Ziel sei es, so
Parmelin, die Sicherheit im Strassenverkehr oder bei Schiessübungen zu erhöhen.
Damit gelang der Umschwung jedoch nicht, nur 6 Stimmen wurden für die Motion
abgegeben; 158 Nationalräte waren dagegen und 2 enthielten sich. 5

MOTION
DATUM: 14.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ausrüstung und Beschaffung

Mit weitestgehend positiven Vorzeichen gelangte die Armeebotschaft 2018 im Frühjahr
2018 ins Stöckli. Die SiK-SR unterstützte in grossen Teilen die Vorlage der Regierung.
Eine substanzielle Abweichung betraf jedoch das Rüstungsprogramm, genauer die
Beschaffung der Schutzwesten. Die beantragten knapp CHF 200 Mio. waren der
Kommission zu viel. Es ging jedoch nicht ums Finanzielle, wie Kommissionssprecher
Dittli (fdp, UR) ausführte, sondern um den tatsächlichen Bedarf. Die
sicherheitspolitische Kommission hatte in ihren Vorberatungen auch die Haltung der
FK-SR angehört. Die Finanzkommission äusserte keine Bedenken bezüglich der
aufzuwendenden Mittel, sie erwartete jedoch von der SiK, dass sie sich über die
Notwendigkeit der Ausgaben Gedanken mache. Daraus ergab sich der Kürzungsantrag
bei den Schutzwesten. 
Kritisch äusserte sich der inzwischen regelmässig als Armeekritiker in Erscheinung
getretene Thomas Minder (parteilos, SH). Besonders eine Position störte ihn: Die
Sanierung der Kaserne Wangen an der Aare. Die Kommission habe sich vor Ort ein Bild
machen können und die gezeigten Mängel rechtfertigten einen Abbruch der Gebäude
(wie im Immobilienprogramm aufgezeigt) keineswegs, dies sei gar ein «No-go». Es
handle sich um übliche Abnützungserscheinungen, die mit einer Sanierung bestens
behoben werden könnten, zumal sich der wichtigste Teil der Kaserne, der Schlaftrakt, in
einwandfreiem Zustand befinde. Ferner echauffierte sich Minder grundsätzlich über
das VBS, da es sich häufig Kritik zu den Rüstungbeschaffungen anhören müsse. Viele
geplante Beschaffungen seien nicht notwendig, sondern nur «nice to have». Er
unterliess es jedoch, Gegenanträge zu formulieren und kündigte stattdessen an, seinen
Unmut durch Stimmenthaltung kundzutun. Im Anschluss an das nachfolgende Votum
des Verteidigungsministers – Bundesrat Parmelin verzichtete auf eine Erwiderung zu
Minders Äusserungen – wurde die Detailberatung in Angriff genommen, Eintreten war
unbestritten.
Wie Dittli sodann erklärte, stand ein Kommissionsantrag auf Halbierung der Ausgaben
für die Schutzwesten im Raum. In der Kommission herrschte die Meinung vor, dass es
nicht nötig sei, alle Armeeangehörige mit zwei Schutzwesten auszurüsten. Vorgesehen
war nämlich, eine bestehende Weste weiterhin zu verwenden und zusätzlich die zur
Disposition stehenden Westen mit grösserer Schutzfläche zu beschaffen. Wenn
100'000 solcher Westen angeschafft würden, so die Befürchtung der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Kommissionsmehrheit, würden viele davon jahrelang in den Zeughäusern eingelagert
und ungenutzt bleiben. Mit 8 zu 3 Stimmen und einer Enthaltung empfahl die
Kommission dem Plenum, diesen Posten zu reduzieren und nur CHF 99.6 Mio. zu
genehmigen. Der Gesamtkredit entspräche mit dieser Variante CHF 748.4 Mio. anstelle
der beantragten CHF 848 Mio. Daniel Jositsch (sp, ZH) führte einen von Dittli ebenfalls
angesprochenen Aspekt weiter aus, wonach nämlich in der Kommission einige Fragen
ungeklärt geblieben seien. Die vorgeschlagene Halbierung, liess er dabei durchblicken,
sei eine Verlegenheitslösung. Vielmehr sehe man darin ein Signal an den Zweitrat, der
sich mit dieser Beschaffung noch genauer auseinandersetzen solle. Mit 30 zu 10
Stimmen stellte sich der Ständerat hinter seine Kommission (1 Enthaltung), löste
einstimmig die Ausgabenbremse und hiess das RP einstimmig mit einer Enthaltung
insgesamt gut.
Die Bundesbeschlüsse über die Rahmenkredite für Armeematerial und über die
Ausserdienststellung von Waffensystemen wurden beide einstimmig angenommen.
Diskussionsbedarf gab es noch beim Immobilienprogramm. Dort wurden auf Antrag der
Kommission immerhin CHF 2.5 Mio. gespart, indem die wegen Kostenungenauigkeiten
eingeplante Reserve beim Umbau von Drognens um die Hälfte reduziert wurde. Auch
dies wurde vom Plenum einstimmig beschlossen. 6

1) AB SR, 2016, S. 401 ff.; Mo. 14.3702, Kommissionsbericht SiK-S
2) AB SR, 2018, S. 940 ff.; Medienmitteilung SiK-SR vom 23.10.18
3) AB SR, 2016, S. 404 f.; CdT, 9.6.16
4) AB SR, 2016, S. 732 f.; Bericht SiK-SR vom 1.9.16
5) AB NR, 2016, S. 2200 ff.; Kommissionsbericht SiK-N vom 8.11.16
6) AB SR, 2018, S. 341 ff.; LMD, NZZ, 1.6.18
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